
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Bedingungen für die Versicherung von Wassersport-Fahrzeugen
(AVB Wassersport 2008) T 40-06

1 Versicherte Sachen
Versichert ist das in der Police aufgeführte Fahrzeug und sofern
beantragt und in der Police aufgeführt:

- lose nautische und technische Geräte,
- Außenbordmotor,
- Beiboot, Schlauchboot, Rettungsinsel,
- persönliche Effekten (wie Ölzeug, Schwimmwesten, Bordwäsche,

Kleidungsstücke, Decken, Kissen, Geschirr, Fernseh-, Foto- Video-
geräte).

Ausgenommen sind Geld, geldwerte Papiere, Urkunden, Schmucksa-
chen, Pelze, Gemälde, Antiquitäten, Lebens- und Genussmittel,
Tauch- und Wasserskiausrüstung, Windsurfer, Angelsportgeräte und
deren Zubehör.

2 Geltungsbereich
2.1 Die Versicherung gilt für das in der Police genannte Fahrtgebiet
auf dem Wasser sowie innerhalb Europas während aller Lagerungen
(z.B. Winterlager, Werftaufenthalt) einschließlich des Auf- und Abs-
lippens und während etwaiger Landtransporte.

2.2 Die Erweiterung des Geltungsbereiches bzw. die Mitversiche-
rung anderer Transporte sind zu vereinbaren.

3 Umfang des Versicherungsschutzes
3.1 Der Versicherer ersetzt Schäden und Verluste an den versicher-
ten Sachen, die entstanden sind durch: Unfall des Fahrzeuges,
Brand, Blitzschlag, Explosion, höhere Gewalt, Sturm, Transportmit-
telunfall, Absturz von Luftfahrzeugen oder -teilen, Einbruchdiebstahl,
Diebstahl des ganzen Fahrzeuges, Diebstahl von fest mit dem Fahr-
zeug verbundenen bzw. fest verzurrten Gegenständen, Strandungs-
fall, Kentern, Sinken, auf Grund geraten, Zusammenstoß mit festen
oder schwimmenden Gegenständen, Brechen und Knicken von
Masten, Bäumen und Spieren, Reißen von stehendem und laufen-
dem Gut, mut- und böswillige Beschädigung durch nicht zur Besat-
zung gehörende Personen.

3.2 Diebstahl von Außenbordmotoren werden vom Versicherer nur
dann ersetzt, wenn diese mit einer vom Verband der Deutschen
Sachversicherer e. V. (VdS e. V.) mit Testsiegel versehenen Dieb-
stahlschutzvorrichtung am Fahrzeug oder einer gleichwertigen
Sicherung angeschlossen sind.

3.3 Der Versicherer ersetzt Aufwendungen des Versicherungsneh-
mers zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei Eintritt des
Versicherungsfalls, soweit sie der Versicherungsnehmer den
Umständen nach für geboten halten durfte.

3.4 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. Ist
der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, so kann er
auch den Aufwendungsersatz gemäß 3.3 entsprechend kürzen.

3.5 Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den
Weisungen des Versicherers macht, werden auch insoweit erstattet,
als sie zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versiche-
rungssumme übersteigen.

3.6 Bergungs- und Wrackbeseitigungskosten werden zusätzlich bis
zu 100 % der Versicherungssumme ersetzt, sofern die Bergung
bzw. Wrackbeseitigung auf behördliche Anordnung erfolgt. Der Ver-
sicherer leistet keinen Ersatz für Aufwendungen zur Verhinderung
oder Beseitigung von Umweltschäden, insbesondere der Verunreini-
gung von Luft, Wasser oder Boden.

4 Einschränkung des Versicherungsschutzes
4.1 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden und
Verluste, die an den versicherten Sachen entstehen, während das
Fahrzeug gewerblich genutzt oder Dritten gegen Entgelt überlassen
wird.

4.2 Nicht versichert sind auch Schäden und Verluste entstanden
durch:

- Witterungseinflüsse (wie Regen, Schnee, Hagel, Hitze, Frost, Eis,
Sonneneinwirkung), Rost, Korrosion und Oxydation, Kavitation,
Osmose, Elektrolyse, Fäulnis, Ungeziefer, Ratten und Mäuse,

- Konstruktions-, Material-, und Fabrikationsfehler, Abnutzung im
gewöhnlichen Gebrauch, jeweils an den betroffenen Teilen,

- Führen des Fahrzeuges durch eine nicht qualifizierte Person (Vor-
geschriebene Führerscheine müssen vorhanden sein),

- nicht ausreichender Verwahrung und Sicherung der versicherten
Sachen während der Lagerung bzw. des Stilliegens,

- Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnliche Ereignisse und solche, die
sich unabhängig vom Kriegszustand aus der feindlichen Verwen-
dung von Kriegswerkzeugen sowie aus dem Vorhandensein von
Kriegswerkzeugen als Folge einer dieser Gefahren ergeben,

- Streik, Aussperrung, Arbeitsunruhen, politischen Gewalthandlun-
gen, Aufruhr und sonstigen bürgerlichen Unruhen,

- Minen, Torpedos, Bomben und andere Kriegswerkzeuge, Kern-
energie oder sonstige ionisierende Strahlung,

- aus der Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen
Substanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waffen, und zwar
ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursachen.

5 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
5.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-
che Umstände
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklä-
rung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzei-
gen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für
den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer ist
auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragser-
klärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen im
Sinne der Ziffer 5.1 stellt.

5.2 Rücktritt
5.2.1 Voraussetzungen des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen
Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag
zurückzutreten.

5.2.2 Ausschluss des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er die unrichtigen oder unvollständigen
Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

5.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

5.3 Kündigung
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

5.4 Rückwirkende Vertragsanpassung
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
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Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherungsnehmers fristlos in Schriftform kündigen.

5.5 Ausübung der Rechte des Versicherers
Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 5.2 bis 5.4 zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat
er die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziffern 5.2 bis 5.4 nur
zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung
in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewie-
sen hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 5.2 bis 5.4 genann-
ten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrum-
stand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

5.6 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht
dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

6 Gefahrerhöhung
6.1 Begriff der Gefahrerhöhung
6.1.1 Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Ver-
tragserklärung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhande-
nen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die
ungerechtfertigte Inanspruchnahme des Versicherers wahrscheinli-
cher wären.

6.1.2 Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur -
vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach
dem der Versicherer vor Vertragsschluss gefragt hat.

6.1.3 Als Gefahrerhöhung gilt insbesondere die Überlassung des
Fahrzeugs an Dritte gegen Entgelt.

6.2 Pflichten des Versicherungsnehmers
6.2.1 Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine
Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Drit-
ten gestatten.

6.2.2 Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vor-
genommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer
unverzüglich anzeigen.

6.2.3 Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklä-
rung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss der Versiche-
rungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nach dem er
von ihr Kenntnis erlangt hat.

6.3 Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer.
6.3.1 Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Ziffer
6.2.1, kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der
Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. Weist der
Versicherungsnehmer das Nichtvorliegen nach, kann der Versiche-
rer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündi-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Zif-
fer 6.2.2 und 6.2.3 bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

6.3.2 Vertragsanpassung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung einen seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechen-
den erhöhten Prämie verlangen oder die Absicherung der höheren
Gefahr ausschließen.

Erhöht sich in diesem Fall der Prämie um mehr als 10 Prozent oder
schließt der Versicherer die Absicherung der höheren Gefahr aus,
so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines

Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

6.4 Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpas-
sung nach Ziffer 6.3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines
Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung aus-
geübt werden oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor
der Gefahrerhöhung bestanden hat.

6.5 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
6.5.1 Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so
ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer seine Pflichten nach Ziffer 6.2.1 vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem
Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versi-
cherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

6.5.2 Bei einer Gefahrerhöhung nach Ziffer 6.2.2 und 6.2.3 ist der
Versicherer bei vorsätzlicher Verletzung der Pflichten des Versiche-
rungsnehmers nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen. Ver-
letzt der Versicherungsnehmer seine Pflichten grob fahrlässig, so
gelten Ziffer 6.5.1 Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht
des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu
dem in Satz 1 genannten Zeitpunkt bekannt war.

6.5.3 Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt ferner bestehen,

a) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder
den Umfang der Leistungspflicht war

oder
b) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für

die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt war.

7 Versicherungssumme
Die in der Police genannten Versicherungssummen gelten als Versi-
cherungswerte (§ 76 VVG) und somit als feste Taxen. Der Einwand
der Unterversicherung ist ausgeschlossen.

8 Prämie
8.1 Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungssteu-
er, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz
bestimmten Höhe zu entrichten hat.

8.2 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Erste oder einmalige
Prämie
8.2.1 Fälligkeit der Zahlung
Die erste oder einmalige Prämie (Einlöseprämie) ist unverzüglich
nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu zahlen, nicht jedoch
vor dem im Versicherungsschein angegebenen Beginn der Versiche-
rung. Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als
erste Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie.

8.2.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern der Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch
einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechts-
folge aufmerksam gemacht wurde. Das gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten
hat.

8.2.3 Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten,
solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann nicht
zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

8.3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgeprämie
8.3.1 Fälligkeit der Zahlung
Die Folgeprämien werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fäl-
lig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
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8.3.2 Verzug
Wird die Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer ist
berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen.

8.3.3 Zahlungsaufforderung
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versiche-
rer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine
Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen
Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und
die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziffern 8.3.4 und 8.3.5 mit dem
Fristablauf verbunden sind.

8.3.4 Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Ziffer 8.3.3 darauf hingewiesen wurde.

8.3.5 Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ferner
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziffer 8.3.3 darauf hinge-
wiesen hat.

Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs- nehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht
der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang
der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch
kein Versicherungsschutz.

9 Ersatzleistung
9.1 Verlust versicherter Sachen
Gehen versicherte Sachen verloren, werden sie ohne Aussicht auf
Wiedererlangung entzogen oder sind sie in ihrer ursprünglichen
Beschaffenheit zerstört, wird der auf sie entfallende Teil der Versi-
cherungssumme entschädigt.

9.2 Beschädigung versicherter Sachen
Werden versicherte Sachen beschädigt, ersetzt der Versicherer den
zum Zeitpunkt des Schadeneintritts notwendigen Kosten für die Wie-
derherstellung, höchstens jedoch die anteilige Versicherungssumme.

9.3 Der Versicherer ist berechtigt, erzielbare Restwerte auf die Ent-
schädigung anzurechnen.

9.4 Mittelbare Schäden z.B. eine Wertminderung des Bootes oder
die Beeinträchtigung dessen Rennfähigkeit werden nicht ersetzt.

9.5 Werden gestohlene Gegenstände innerhalb von 2 Monaten wie-
der herbeigeschafft, ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, sie
gegen Rückzahlung einer bereits geleisteten Entschädigung zurück-
zunehmen.

10 Fälligkeit der Geldleistung
10.1 Geldleistungen des Versicherers werden zwei Wochen nach
der Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und
des Umfangs der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebun-
gen fällig.

10.2 Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit
der Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der Versiche-
rungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags verlangen,
den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen hat. Der
Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge eines
Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet werden kön-
nen.

10.3 Wenn eine behördliche Untersuchung gegen den Versiche-
rungsnehmer, den Fahrzeugführer oder einen der Insassen aus
Anlass des Schadens eingeleitet ist, kann der Versicherer die Zah-
lung bis zum Abschluss der Untersuchung verweigern.

11 Herbeiführung des Versicherungsfalls
Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versi-
cherungsnehmer oder der Fahrzeugführer den Versicherungsfall
vorsätzlich herbeiführt. Führt der Versicherungsnehmer den Versi-
cherungsfall grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen.

12 Obliegenheiten nach dem Eintritt des Versicherungsfalls
12.1 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer vor Beginn der
Wiederinstandsetzung Gelegenheit zur Besichtigung und Feststel-
lung des Schadens zu geben, ihm jede Untersuchung über Ursache
und Höhe des Schadens und über den Umfang seiner Entschädi-
gungspflicht zu gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer jede Auskunft auf
Verlangen schriftlich zu erteilen und Belege beizubringen, sofern
ihm dies billigerweise zuzumuten ist.

12.2 Der Versicherungsnehmer hat die Anweisungen für den Scha-
densfall unter 12.2.1 bis 12.2.7 zu befolgen.

Der Versicherungsnehmer hat:

12.2.1 den Versicherungsfall dem Versicherer unverzüglich schrift-
lich, fernschriftlich oder telefonisch anzuzeigen,

12.2.2 für Minderung des entstandenen und Abwendung weiteren
Schadens sorgen.

12.2.3 generell dem Versicherer zum Schadennachweis beschaffen,

- Protokoll über den Unfallhergang, Ursache und Schäden,
- Unfallskizze,
- Namen, Anschriften der Beteiligten,
- Namen, Anschriften von Zeugen,
- Anschrift, Aktenzeichen der aufnehmenden Polizeidienststelle,
- Wertnachweis, z.B. Originalrechnungen,
- Berechnung des Gesamtschadens.

12.2.4 bei Kollisionen:

- Gegner zur gemeinsamen Schadenbesichtigung auffordern und
Schadenausmaß gemeinsam schriftlich festhalten,

- Gegner schriftlich haftbar machen,

12.2.5 bei Transportschäden dem Versicherer einreichen:

- Beförderungspapiere (Originalfrachtbrief, Ladeschein und dgl.),
- schriftliche Abtretungserklärung des aus dem Beförderungsvertrag

Berechtigten an den Versicherer,
- Bescheinigung des Transportunternehmens, in dessen Gewahrsam

sich die versicherten Sachen bei Eintritt des Versicherungsfalles
befunden haben, nämlich

- bei Eisenbahntransporten die bahnamtliche Bescheinigung,
- bei Transporten mit Kraftfahrzeug einen Bericht des Fahrzeugfüh-

rers mit einer Stellungnahme des Unternehmers,

12.2.6 und
Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Diebstahl
der zuständigen Polizeidienststelle melden und dieser eine Aufstel-
lung der beschädigten bzw. entwendeten Sachen einreichen,

Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl und Diebstahl
im Ausland der örtlich zuständigen Polizei- und Hafenbehörde im
Ausland melden und zusätzlich im Inland bei der für den Wohnort
des Geschädigten zuständigen Polizeidienststelle anzeigen.

12.2.7 Ein Verkauf beschädigter versicherter Sachen ist vor Aner-
kennung des Schadens ohne Einwilligung des Versicherers nicht
gestattet.

12.2.8 darauf hinzuwirken, dass auch der Schiffsführer die Oblie-
genheiten der Ziffern 12.2.1 bis 12.2.7 erfüllt.

13 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
13.1 Kündigungsrecht des Versicherers
Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versiche-
rer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte.

13.2 Umfang des Versicherungsschutzes bei Obliegenheitsverlet-
zung
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, ver-
liert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.
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Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Weist
der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob
fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziffer 13.1 zustehendes Kündigungsrecht
ausübt.

14 Vorzeitige Beendigung des Versicherungsvertrages
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch
auf den Teil der Prämie, der der abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht.

Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzuges der Erstprämie, die
der Versicherungsnehmer zu vertreten hat zurück, kann er eine
angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

15 Kündigung nach Eintritt eines Versicherungsfalles
15.1 Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung muss dem Ver-
tragspartner spätestens einen Monat nach Beendigung der zur Fest-
stellung des Versicherungsfalles und des Umfangs der Leistung des
Versicherers notwendigen Erhebungen in Schriftform zugegangen
sein.

15.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem
späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Ver-
sicherungsjahres, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

16 Veräußerung der versicherten Sachen
16.1 Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang
16.1.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs an dessen Stel-
le der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus
dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten
des Versicherungsnehmers ein.

16.1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der
auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versiche-
rungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner.

16.1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen
sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

16.2 Kündigungsrechte
16.2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versiche-
rungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in
Schriftform zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht kann nur innerhalb
eines Monats ab Kenntnis von der Veräußerung ausgeübt werden.

16.2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit
sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode in Schriftform zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht kann nur
innerhalb eines Monats seit Eigentumsübergang oder - soweit zu
diesem Zeitpunkt keine Kenntnis über das Bestehen einer Versiche-
rung bestand - seit Kenntniserlangung über die Versicherung ausge-
übt werden.

16.2.3 Im Falle der Kündigung nach den Nummern 16.2.1 und 16.2.2
haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags.

16.3 Anzeigepflichten
16.3. Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder
Erwerber unverzüglich in Schriftform unter Angabe von Name und
Anschrift des Erwerbers und unter Beifügung des Kaufvertrages
anzuzeigen.

16.3.2 Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur
Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zuge-
hen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte. Der Versicherer wird nicht leistungsfrei, wenn diese
Rechtsfolge außer Verhältnis zur Schwere des Verstoßes steht.

16.3.3 Abweichend von Ziffer 16.3.2 ist der Versicherer zur Leistung
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt
war, zu dem ihm die Anzeige hätten zugehen müssen, oder wenn
zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kün-
digung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

17 Dauer und Ende des Vertrages
17.1 Vertragsdauer
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

17.2 Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

18 Zuständiges Gericht
18.1 Klagen gegen den Versicherer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder,
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

18.2 Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erho-
ben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist
der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich
das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung
des Versicherungsnehmers. Das gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnerschaftsgesellschaft ist.

18.3 Unbekannter Wohnsitz des Versicherungsnehmers
Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt,
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag
zuständigen Niederlassung

19 Anzuwendendes Recht, Verhältnis zum VVG
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. Ergänzend gelten die
Bestimmungen des Gesetzes über den Versicherungsvertrag (VVG).
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